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Text 

§ 51. Oberleitungskraftfahrzeuge 

Bei Oberleitungskraftfahrzeugen muß dauernd gewährleistet sein, daß im Falle eines 
Isolationsdefektes Personen, die in elektrisch leitender Verbindung mit dem Erdboden stehen, beim 
Berühren des Fahrzeuges nicht an eine Berührungsspannung von mehr als 65 V geraten können. 

Anmerkung 

Zu dieser Bestimmung gibt es im HELP folgenden Artikel: Neues Kennzeichen bei Verlust oder 
Diebstahl (T) 
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